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Anlage V zur SV IX/856



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz NRW vom 

29.09.2016 bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Sondergebiet Geflügelhaltung Ludgerusweg“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage V zur SV IX/856 

 

Der Hinweis, dass gegen die Planung aus Sicht des Regionalforstamtes Münsterland derzeit 
noch Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis, das Plangebiet bis an 
den Ludgerusweg zu erweitern und den betroffenen Waldbereich (Wallhecke) im 
Ersatzverhältnis von 1: 1,5 zu bilanzieren und auszugleichen, wird gefolgt. Die Festlegung der 
Ersatzaufforstungsmaßnahme erfolgt bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 


